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               Amtliche Mitteilung der Gemeinde Dalaas I Dezember 2025 

Unterbindung Ausweichverkehr im Raum Bludenz und Klostertal im Winter 2025/26 
In der kommenden Wintersaison wird an insgesamt sechs besonders verkehrsstarken Samstagen jeweils 
von 08:00 – 18:00 Uhr ein Maßnahmenbündel mit Abfahrts- bzw. Durchfahrtsverboten umgesetzt.  
Termine: 20.12.2025 | 27.12.2025 | 07.02.2026 | 14.02.2026 | 21.02.2026 | 28.02.2025  
 
Der überregionale Verkehr ist somit angehalten, auf dem hochrangigen Straßennetz (A14, S16) zu 
verbleiben. Der lokale und regionale Verkehr ist von den temporär aktivierbaren Fahrverboten 
ausgenommen. Begleitmaßnahmen zur Lenkung des Verkehrsflusses bzw. die Möglichkeit einer sicheren 
Überquerung der Landesstraße L97 Innerorts zu gewähren, wird am Ortseingang von Dalaas wiederum 
eine Dosierampel stationiert. Detaillierte Infos sind auf unserer Homepage sowie in der GEM2GO App.  
 

 
 
Rodelbahn, Loipe und Winterwanderwege 
Die Langlaufloipe, die Rodelbahnen sowie die Winterwanderwege werden bei ausreichender Schneelage 
präpariert und geöffnet. Benachrichtigungen erfolgen rechtzeitig über unsere Homepage und die 
GEM2GO App. Wir freuen uns, wenn die Rodelbahnen, Wanderwege und Parkplätze stets sauber 
hinterlassen werden. 
 
Skibus Obere Gasse 
Der Skibus Linie 721 über die Obere Gasse in Wald a.A. kann von Skifahrern wieder kostenfrei in 
Anspruch genommen werden. Die Linie verkehrt voraussichtlich vom 19.12.2025 bis 12.04.2026.  
Die Haltestellen zum/ab Sonnenkopf sind: Außerwald, HNr. 12, Hotel Sonnblick, Maschol, Glongtobel. 
Der Fahrplan wird auf unserer Homepage und GEM2GO App ersichtlich sein.  
 
 
 
 
 

Bitte wenden 



 

Entrichtung der anfallenden Müllgebühren 
Wie in den Bestimmungen gemäß § 18 des Landes-Abfallwirtschaftsgesetzes sowie in der 
Abfallgebührenverordnung  § 3 vom 30.12.2024 von der Gemeinde Dalaas erlassen, ist die Abfallgebühr 
grundsätzlich vom Eigentümer einer Liegenschaft zu entrichten. Der Gesetzgeber sieht jedoch die 
Möglichkeit vor, die Abfallgebühr auch direkt dem Mieter vorzuschreiben. Falls der Mieter nicht zahlen 
sollte, haftet der Eigentümer der Liegenschaft persönlich für die Abgabenschuld. Aufgrund dessen, dass 
der Vermieter persönlich für die Abgabenschuld haftet, hat er auch ein begründetes rechtliches 
Interesse am Erhalt der Information über die noch ausständigen Abfallgebühren. Weitere 
Verordnungen, einschließlich der genannten, sind auf unserer Homepage einsehbar.  
 
Parteienverkehr Weihnachten und Neujahr 
Unsere Öffnungszeiten während Weihnachten und Neujahr lauten wie folgt:  
 

• 23.12.2025 07.30 – 12.00 Uhr  

• 24.12.2025 bis 28.12.2024 geschlossen 

• 29.12.2025 07.30 – 12.00 Uhr und 13.30 bis 19.00 Uhr 

• 30.12.2025 07.30 – 12.00 Uhr 

• 31.12.2025 07.30 – 12.00 Uhr  

• 01.01.2026 bis 04.01.2026 geschlossen 

• 05.01.2026 07:30 – 12:00 und 13:30 bis 19.00 Uhr 

• 06.01.2026 geschlossen 
 
Friedenslicht Dalaas 
Das Friedenslicht kann am 24.12.2025, Heiliger Abend, in der Zeit von 09:00 – 12:00 Uhr beim 
Feuerwehrgerätehaus Dalaas abgeholt werden. Für Verpflegung ist gesorgt. Auf Wunsch wird das 
Friedenslicht persönlich von 10:00 – 12:00 Uhr nach Hause gebracht. Tel. 05585 7270.  
 
Friedenslicht Wald am Arlberg  
Am 24.12.2025 kann das Friedenslicht ab 14:00 Uhr im Feuerwehrhaus Maschol abgeholt werden. Mit 
Kastanien und Glühwein wird für das leibliche Wohl gesorgt. Auf Wunsch wird das Friedenslicht 
persönlich nach Hause gebracht. Tel. 05585 7572.  
 
Benefizkonzert mit Live-Auftritt von Markus Wolfahrt und dem Klostertaler Kinderchor 
Alpynia Weihnacht am 26.12.2025 in der Pfarrkirche Wald am Arlberg | Einlass: 17:30 Uhr, Beginn 18:00 
Uhr | Karten-Vorverkauf durch die Gemeinden Dalaas, Innerbraz, Klösterle, Lech und Tourismusbüro 
Klösterle, Vorverkauf: € 18,-, Abendkassa € 23,-.  
Der gesamte Erlös des Konzertes kommt unterstützungsbedürftigen Familien in der Region zugute.  
 
Feuerwerk an Silvester 
Grundsätzlich gilt das ganze Jahr: Feuerwerk der Stufe F1 wie Tischfeuerwerk ist legal, das Schießen von 
Feuerwerk der Stufe 2 benötigt eine Ausnahmegenehmigung der Gemeinde und jenes der Stufe 3 und 
höher zusätzlich die entsprechende Ausbildung. Aus Rücksicht auf Tiere und Umwelt hat die Gemeinde 
Dalaas auch heuer keine Ausnahmegenehmigungen erteilt. Dies gilt für das gesamte Ortsgebiet und 
damit auch für Privatpersonen – auch an Silvester. Wir bitten unsere Vermieter diese Info auch an Ihre 
Gäste weiterzuleiten. Laut Littering Verordnung können Verunreinigungen in Rechnung gestellt werden. 
Wir bedanken uns für das Verständnis! 
 

Ich wünsche euch eine schöne Adventszeit, besinnliche Weihnachten mit euren Liebsten und erholsame 
Feiertage.  
 

Euer Bürgermeister 
 
 

Martin Burtscher 
 


